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Kampf gegen den Hundekot in Kirchberg 
 

Das ĂSackerl f¿rs Gackerlñ gibt es jetzt auch in unserer Gemeinde.  
Nachdem sich die Beschwerden von Landwirten wie auch Anrainern  
in Kirchberg hªuften, hat sich nun die Gemeinde dazu entschlossen,  
einen Beitrag zur Lºsung des Problems zu leisten. 
  
Ab sofort werden jedem Kirchberger Hundebesitzer kostenlos Hundekotsackerl zur Verf¿gung ge-
stellt und stehen zu den Parteiverkehrszeiten im Gemeindeamt f¿r Sie zur Abholung bereit. 

 
Wir bitten deshalb alle Hundebesitzer, dieses Angebot auch unbedingt anzunehmen, um dieses immer grº-
Çer werdende Problem einzudªmmen. Tun Sie dies auch f¿r unsere Landwirte und zum Wohle des Tier-
bestandes, der durch die Verunreinigung im Futter durch Hundekot stark gefªhrdet ist. 
 
Leinenpflicht  
Nicht nur der liegengelassene Hundekot, sondern auch die Missachtung der Leinenpflicht wird zunehmend 
zu einem Problem. Doch auch die noch so braven, gut erzogenen Hunde, sind laut dem Landessicherheits-

gesetz an ºffentlichen Orten an die Leinen zu nehmen. 



 
Wie alle Jahre wieder steht der Winter vor der T¿r und wir hoffen gleich-
zeitig, dass Frau Holle nicht zu intensiv die Betten sch¿ttelt.  
 
Um jedoch einen mºglichst reibungslosen Winterdienst f¿r unsere Ge-
meindeb¿rger sicherstellen zu kºnnen ist es erforderlich, neben einem 
gut organisierten Rªumdienst, auch unsere Gemeindeb¿rger auf einige 
wichtige Punkte aufmerksam zu machen, die die Schneerªumung erheb-
lich erleichtern. 
 
Parken auf GemeindestraÇen 
 
Grundsªtzlich besteht nach Ä 24 Abs. 3 StVO Parkverbot auf Fahrbahnen mit Gegenverkehr, wenn nicht 
mindestens zwei Fahrstreifen f¿r den flieÇenden Verkehr frei bleiben. Diese Regelung betrifft fast alle Ge-
meindestraÇen im Gemeindegebiet von Kirchberg b. Mattighofen und wir kºnnen nur an alle B¿rger ap-
pellieren, die Ben¿tzung der StraÇenflªchen zu Parkzwecken, speziell in den Wintermonaten, so gering als 
mºglich zu halten. 
 
Schneerªumung  
 
Die Gemeinde macht sie deshalb darauf aufmerksam, dass die Schneerªumung von PrivatstraÇen und Pri-
vatwegen der jeweilige Grundbesitzer als StraÇenï bzw. Wegeerhalter durchzuf¿hren hat. Die Gemeinde 
kann die Schneerªumung solcher StraÇen nur im Rahmen freier Kapazitªten und jedenfalls erst nach Rªu-
mung der GemeindestraÇen, sprich ºffentlichen Guts, durchf¿hren.  
 
Es wird deshalb ausdr¿cklich darauf hingewiesen, dass 
 
ċ diese Winterarbeiten durch die Gemeinde Kirchberg b. Mattighofen auf PrivatstraÇen eine freiwilli-

ge Arbeitsleistung darstellen, die unverbindlich sind und aus der kein Rechtsanspruch abgeleitet 
werden kann.  

ċ die damit verbundene zivilrechtliche Haftung f¿r die zeitgerechte und ordnungsgemªÇe Durchf¿h-
rung der Arbeiten in jedem Fall beim verpflichteten Anrainer bzw. StraÇeneigent¿mer verbleibt. 

ċ eine ¦bernahme dieser Rªumï und Streupflicht durch stillschweigende ¦bung im Sinne des Ä 863 
ABGB ausdr¿cklich ausgeschlossen wird. 

 
Schneeablagerung auf GemeindestraÇen 
 
Leider m¿ssen wir immer wieder feststellen, dass Anrainer ihren Schnee vom Vorplatz bzw. Einfahrtswe-
gen und auch von Gartenbereichen auf die GemeindestraÇe rªumen und somit zu einer Verschªrfung der 
ohnehin schon angespannten Schneelage auf diesen StraÇen beitragen.  
Diesbez¿glich erlaubt sich die Gemeinde Kirchberg b. Mattighofen festzustellen, dass das Ablagern von 
Schnee von privaten Bereich (Vorplatz, Gartenflªche usw.) auf die GemeindestraÇe nach den Bestimmun-
gen des Ä 92 StVO verboten ist.  
Personen, die diesen Vorschriften zuwiderhandeln, kºnnen zur Entfernung, Reinigung und zur Kostentra-
gung f¿r die Entfernung angehalten werden.  
 
Abfluss von Wasser und Ablagerungen von Schnee 
 
Des weiteren sind Besitzer der an die StraÇe grenzenden Grundst¿cke nach Ä 10 LStG verpflichtet, den 
Abfluss des Wassers von der StraÇe auf ihren Grund sowie die notwendige Ablagerung des bei der 
Schneerªumung von der StraÇe abgerªumten Schnees einschlieÇlich des Streusplitts auf ihrem Grund zu 
dulden.  
 

Die Gemeinde Kirchberg b. Mattighofen, auch im Namen unseres Teams des Bauhofs, 
bedankt sich bereits im Voraus f¿r das Verstªndnis der Grundeigent¿mer im Interesse 

der Aufrechterhaltung der Sicherheit. 



1. Klasse 
Jeder Mittwoch bedeutet f¿r die Kinder der 1. Klasse:  

"BUCHSTABENTAG!" 
Dabei lernen die Kinder an Stationen den neuen Buchstaben auf unterschiedliche Art  
und Weise kennen.  
 

 

 

 

Ganz nach dem Motto "Lernen mit allen Sinnen" gibt es auch meist eine passende Kleinigkeit, 
die wir zum Buchstaben verkosten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Klasse 
In Spinnen und Fledermªuse verwandelten sich die Kinder der 3. Klasseé mit ihren Hallo-
ween-Masken!  
 

Im Werkunterricht haben wir ein LED 
Nachtlicht mit Stromkreishergestellt! 
 Mit diesem Bildprojektor ist auch ein 
Licht-Adventkalender entstanden  

 
 
4. Klasse 
Im Rahmen der technischen Werkerziehung durften die Kinder der 4. Klasse ein Murmel-
spiel aus Holz herstellen. Bei der Gestaltung der Hindernisse wurden kreative Ideen umge-
setzt. Mit eigenen Hªnden etwas herzustellen, macht einfach SpaÇ! 
 
 
 

 

 

5ƛŜ YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ [ŜƘǊŜǊƛƴƴŜƴ ŘŜǊ ±{ YƛǊŎƘōŜǊƎ ǿǸƴǎŎƘŜƴ ŀƭƭŜƴ 

YƛǊŎƘōŜǊƎŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ YƛǊŎƘōŜǊƎŜǊƴ ŜƛƴŜ ǎŎƘǀƴŜ ǳƴŘ ōŜǎƛƴƴƭƛŎƘŜ !ŘǾŜƴǘȊŜƛǘΗ 

Stempelstation F¿hlbox Blind schreiben  Plastilin   

2. Klasse 
Vor kurzer Zeit bereiteten wir einen Obstsalat zu. Wir schnitten das Obst in kleine St¿cke 
und gaben diese in eine groÇe Sch¿ssel. Orangen- und Zitronensaft dazu, und fertig war un-
ser leckerer Obstsalat! Wir stellten fest, dass es in der gem¿tlichen Runde einfach viel 

Mmmm...  

wie Marmeladebrot 
Oooo.... wie Orangensaft 



 

Ihr Rauchfangkehrer informiert:   
Gesetzliche Überprüfungsintervalle  

 

 

 

Dichtheitsprüfung von Fängen  
 

Die Überprüfung von Fängen auf Brandsicherheit, Betriebsdichtheit und Betriebssicherheit  hat vor der 
erstmaligen Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Änderung wiederkehrend in Abständen von 5 

Jahren bei Überdruckfängen, bzw. 10 Jahren bei Unterdruckfängen durch den Rauchfangkehrer zu 
erfolgen, der für die sicherheitsrelevanten Tätigkeiten  beauftragt wurde.  
 

Wiederkehrende Überprüfungen von Heizungsanlagen  
 

Feuerstätten sind gemäß § 25 Luftreinhalte- & Energietechnikgesetz 2002 wiederkehrend auf die 

Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu überprüfen. Zusätzlich sind Anlagen über 15 kW auf die 
Einhaltung der Umweltvorschriften zu überprüfen (Abgasmessung).  
 

bis 15 kW 3 Jahre Sicherheit 

15 bis 50 kW 2 Jahre Sicherheit + Umwelt*  

über 50 kW Jährlich Sicherheit + Umwelt*  
 

* Von der Messung ausgenommen sind Feuerungsanlagen, mit Nutzung  unter 250 Stunden pro Jahr sowie Einzelöfen bis zu einer 
Brennstoffwärmeleistung von 50 kW. 
 

Überprüfungsberechtigt sind alle Gewerbetreibende, die eine entsprechende Prüfnummer des 
Landes OÖ. besitzen. Für Gasanlagen  ist ein Zusatz bei der Prüfnummer erforderlich ( Gasorgan ). 

Der Prüfbericht gemäß HaBV bzw. GasSiV ist bei der Anlage vor Ort zu verwahren und im Zuge der 
sicherheitsrelevanten Überprüfung vom Rauchfangkehr er zu kontrollieren . 
 

Dichtheitsprüfung von Gasinneninstallationen  
 

Die Überprüfung von Gasinneninstallationen hat bei erdgasversorgten Leitungen auf Dichtheit  

gemäß ÖVGWïRichtlinie G 10 wiederkehrend in Abständen von 12 Jahren  bzw. bei Flüssiggas-
leitungen 6 Jahren  durch ein Gasorgan zu erfolgen. 

 

 
Weiters ist darauf hinzuweisen, dass gemäß Oö. Heizungsanlagen- und Brennstoffverordnung 2005 

eine Feuerstätte so zu betreiben ist, dass keine Glanzrußbildung erfolgt (Gefahr Rauchfangbrand). 

 

Ebenso möchten wir Sie darauf aufmerksam machen, dass vor Inbetriebnahme einer neuen 
Feuerungsanlage der zuständige Rauchfangkehrer zu verständigen ist, damit dieser Ihre Feuerungs- 

anlage auf die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften und Brand-, und Betriebssicherheit 

überprüfen kann. 

In Gartenhäusern bzw. Hütten aufgestellte Feuerstätten sind an zugelassene Rauchfangsysteme 

anzuschließen. 

 

Für weitere Rückfragen stehen ich und mein Team Ihnen gerne zur Verfügung. 

Wir hoffen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

BERNHARD WINTER 

BRADIRN 71, 5222 MUNDERFING 
BÜRO: 07744/20245 
HANDY: 0664/5149177 
MAIL: office@winter-rfk.at 
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